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Vorwort zur 5. Auflage

Seit Erscheinen der letzten Auflage des Lehrbuchs zum Medizinrecht scheinen alte 
Gewissheiten im Gesundheitswesen grundlegend erschüttert. Die Corona-Pandemie 
hat die Gesellschaft herausgefordert wie wenige Krisen zuvor. Das Gesundheitswesen 
drohte die Grenzen seiner Belastbarkeit zu erreichen; erhebliche Grundrechtseingriffe 
mit dem Ziel des Infektionsschutzes wurden verabschiedet. Es gab kontroverse Dis-
kussionen um die Verpflichtung zum Tragen von Schutzmasken, zur Zulassung von 
Impfstoffen und deren Verteilung sowie um die Einführung einer Impfpflicht. Mit 
der Versorgung der an Corona Erkrankten sind auch die Ausgaben der gesetzlichen 
Krankenkassen stark gestiegen – so stark, dass die Finanzierung der Krankenversiche-
rung durch eine Erhöhung des Beitragssatzes gesichert werden muss. Trotz dieser exis-
tenziellen Krise sind die Grundfesten des Medizinrechts unverändert geblieben.

Der Gesetzgeber hat seit 2019 in schnellem Takt Neuregelungen eingeführt. Im 
Medizinrecht erweisen sich jedoch nur wenige als grundlegende Reform. Ein ent-
scheidender Schritt wurde bereits vor der Pandemie mit dem Digitale Versorgung-Ge-
setz (DVG) gegangen, wodurch ein Ausbau der Telematik-Infrastruktur vorange-
bracht und die Inanspruchnahme digitaler Gesundheitsanwendungen ermöglicht 
werden sollte. Zum Jahresbeginn 2023 wird mit dem Gesetz zur Reform des Vor-
mundschafts- und Betreuungsrechts die Rechtsprechung des BGH und des BVerwG 
zur Bestimmtheit von Patientenverfügungen umgesetzt und ein Vertretungsrecht von 
Ehegatten in gesundheitlichen Notfällen eingeführt.

In der Rechtsprechung sind vor allem die Entscheidungen zum assistierten Suizid 
sowie der sogenannte Triage-Beschluss des BVerfG zum Schutz von Menschen mit 
Behinderungen in einer Situation knapper intensivmedizinischer Kapazitäten hervor-
zuheben, die noch der Umsetzung durch den Gesetzgeber harren. In zahlreichen ein-
zelnen Entscheidungen haben die oberen Gerichte das Krankenversicherungsrecht 
und auch das Arzthaftungsrecht geschärft.

Die nunmehr 5. Auflage nimmt diese Entwicklungen auf. Das Medizinrecht bleibt 
ein dynamisches Rechtsgebiet, dessen Studium – auch über die klassische juristische 
Ausbildung hinaus – viele spannende Tätigkeitsfelder eröffnet. Die Arbeit an einem 
solchen Lehrbuch ist ohne Unterstützung kaum zu bewältigen. Ich danke Alina Albe-
ring, Martina Dieterle, Milena Herbig, Helen Hermann, Xenia Lakmann, Mathieu 
Wagner und Christina Wieda für die tatkräftige Unterstützung bei der Aktualisierung 
des Manuskripts und für die Durchsicht der Druckfahnen. Über Hinweise aus dem 
Kreis der Leserinnen und Leser freue ich mich.

Speyer, im Juli 2022 Constanze Janda
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Vorwort zur 1. Auflage

Die Idee zu diesem Lehrbuch entstand im Rahmen der Vorlesung „Medizinrecht“, die 
ich seit 2006 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena halte. Die Studierenden standen immer wieder vor dem Problem, dass es 
keine geeignete Studienliteratur gibt. Zwar ist die medizinrechtliche Literatur zahl-
reich und umfassend. Für den Leser, der sich erstmals mit diesem Rechtsgebiet aus-
einandersetzt, ist sie jedoch häufig zu detailliert und setzt zu viel Fachwissen voraus.

Dieses Buch richtet sich nicht nur an Juristen, die sich mit den Grundlagen des 
Medizinrechts vertraut machen wollen. Auch Medizinern, Gesundheitsökonomen 
oder den Studierenden der Pflegewissenschaften soll es helfen, die rechtlichen Fallstri-
cke des Arzt-Patienten-Verhältnisses, aber auch des Krankenversicherungsrechts zu 
durchdringen.

Prof. Dr. Dr. h.c. Eberhard Eichenhofer, an dessen Lehrstuhl ich seit langem tätig 
bin, hat mich in meiner Idee bestärkt und mich bei der Erarbeitung des Lehrbuchs 
mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung sehr unterstützt. Dafür sei ihm herzlich 
gedankt! Uta Preimesser von der UVK Verlagsgesellschaft war so freundlich, die Auf-
nahme des Buches in das Programm von UTB voranzubringen.

Ein besonderer Dank gebührt Julia Hubert und Florian Wilksch. Beide haben mit 
großer Mühe und Gründlichkeit das Manuskript durchgesehen und dadurch den 
studentischen Interessen an einem klar gegliederten und verständlich geschriebenen 
Lehrbuch den nötigen Raum verschafft.

Jena, 8. März 2010 Constanze Janda

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit habe ich in der Darstellung darauf verzichtet, 
Personen- und Berufsbezeichnungen in der weiblichen und männlichen Form zu ver-
wenden. Die männlichen Begriffe schließen die weibliche Bezeichnung selbstver-
ständlich ein.
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Abkürzungsverzeichnis

A&R Arzneimittel und Recht (Zeitschrift)
a. A. andere Ansicht
AApprO Approbationsordnung für Apotheker
ÄApprO Approbationsordnung für Ärzte
Abb. Abbildung
AbgrV Verordnung über die Abgrenzung der im Pflegesatz nicht zu berück-

sichtigenden Investitionskosten von den pflegesatzfähigen Kosten 
der Krankenhäuser

ABl. Amtsblatt der Europäischen Union
AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
a. F. alte Fassung
AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AMG Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln
AMNOG Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der gesetzlichen 

Krankenversicherung (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz)
AMPreisV Arzneimittelpreisverordnung
AMradV Verordnung über radioaktive oder mit ionisierenden Strahlen 

behandelte Arzneimittel
AMuwV Verordnung über unwirtschaftliche Arzneimittel in der gesetzlichen 

Krankenversicherung
AMVerkVO Verordnung über apothekenpflichtige und freiverkäufliche Arznei-

mittel (Arzneimittelverkaufsverordnung)
AMVV Verordnung über die Verschreibungspflicht von Arzneimitteln 

(Arzneimittelverschreibungsverordnung)
Anm. Anmerkung
AOK Allgemeine Ortskrankenkasse
ApBetrO Verordnung über den Betrieb von Apotheken 

(Apothekenbetriebsordnung)
ApoG Gesetz über das Apothekenwesen (Apothekengesetz)
ArbZG Arbeitszeitgesetz
Art. Artikel
Ärzte-ZV Zulassungsverordnung für Vertragsärzte
ASR Anwalt/Anwältin im Sozialrecht (Zeitschrift)
AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz
BAG Bundesarbeitsgericht
BAGE Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts
BÄK Bundesärztekammer
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Abkürzungsverzeichnis

BAnz Bundesanzeiger
BÄO Bundesärzteordnung
BApO Bundes-Apothekerordnung
BArbBl. Bundesarbeitsblatt
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz
BfArM Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl. Bundesgesetzblatt
BGH Bundesgerichtshof
BGHSt Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen
BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BKK Betriebskrankenkasse
BMG Bundesministerium für Gesundheit
BMV-Ä Bundesmantelvertrag Ärzte
BPflV Verordnung zur Regelung der Krankenhauspflegesätze
BQFG Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im 

Ausland erworbener Berufsqualifikationen (Berufsqualifikationsfest-
stellungsgesetz)

BRAK Bundesrechtsanwaltskammer
Breith. Breithaupt. Sammlung von Entscheidungen aus dem Sozialrecht
BSG Bundessozialgericht
BSGE Entscheidungen des Bundessozialgerichts
BT-Drs. Drucksachen des Deutschen Bundestages
BtMG Betäubungsmittelgesetz
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerwG Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
BVG Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges 

(Bundesversorgungsgesetz)
bzw. beziehungsweise
DÄ Deutsches Ärzteblatt
DÄ PP Deutsches Ärzteblatt für psychologische Psychotherapeuten 

und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
DÄT Deutscher Ärztetag
DDR Deutsche Demokratische Republik
DMP Disease Management Programmes (Strukturierte Behandlungs-

programme für chronische Krankheiten)
DÖV Die Öffentliche Verwaltung (Zeitschrift)
DRG diagnosis related groups



Abkürzungsverzeichnis

21

EBM Einheitlicher Bewertungsmaßstab für Leistungen
EFZG Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen 

und im Krankheitsfall
EG Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EMA European Medicines Agency
EMEA European Agency for the Evaluation of Medicines
EMRK Europäische Menschenrechtskonvention
ErsK Die Ersatzkasse (Zeitschrift)
EStG Einkommenssteuergesetz
EU Europäische Union
EuG Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften
EuGH Europäischer Gerichtshof
EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
f. folgende(r)
ff. fortfolgende
Fn. Fußnote
FPR Familie Partnerschaft Recht (Zeitschrift)
GBA Gemeinsamer Bundesausschuss
GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GewArch Gewerbearchiv (Zeitschrift)
GewO Gewerbeordnung
GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
GKV Gesetzliche Krankenversicherung
GKV-FinG Gesetz zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der 

Gesetzlichen Krankenversicherung
GKV-FQWG Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in 

der gesetzlichen Krankenversicherung
GKV-VSG Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung (Versorgungsstärkungsgesetz)
GKV-VStG Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzli-

chen Krankenversicherung (Versorgungsstrukturgesetz)
GKV-WSG Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Kranken-

versicherung
GMG Gesundheitsmodernisierungsgesetz – Gesetz zur Modernisierung 

der gesetzlichen Krankenversicherung
GOÄ Gebührenordnung für Ärzte
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Abkürzungsverzeichnis

GRG Gesundheitsreformgesetz – Gesetz zur Strukturreform im Gesund-
heitswesen

GSG Gesundheitsstrukturgesetz – Gesetz zur Sicherung und Strukturver-
besserung der gesetzlichen Krankenversicherung

GuP Gesundheit und Pflege (Zeitschrift)
GVBl. Gesetz- und Verordnungsblatt
HGB Handelsgesetzbuch
HK-AKM Rieger/Dahm/Katzenmeier/Steinhilper, Heidelberger Kommentar. 

Arztrecht. Krankenhausrecht. Medizinrecht.
h. M. herrschende Meinung
HPG Hospiz- und Palliativgesetz
HS Halbsatz
HVVG Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung
HwO Handwerksordnung
i. d. R. in der Regel
IfSG Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 

beim Menschen
IHK Industrie- und Handelskammer
i. H. v. in Höhe von
IKK Innungskrankenkasse
IPwskR Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
IQWiG Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
i. S. v. im Sinne von
IV Integrierte Versorgung
i. V. m. in Verbindung mit
jurisPK Juris Praxis-Kommentar
jurisPR Juris Praxis-Report
JZ Juristenzeitung
KassKomm Kasseler Kommentar zum Sozialversicherungsrecht
KBV Kassenärztliche Bundesvereinigung
KFPV Verordnung zum Fallpauschalensystem für Krankenhäuser
KG Kommanditgesellschaft
KH Das Krankenhaus (Zeitschrift)
KHG Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur 

Regelung der Krankenhauspflegesätze
KHEntgG Gesetz über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhaus-

leistungen
KHSG Krankenhausstrukturgesetz
KSchG Kündigungsschutzgesetz
KV Kassenärztliche Vereinigung
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KVHilfsmV Verordnung über Hilfsmittel von geringem therapeutischen Nutzen 
oder geringem Abgabepreis in der gesetzlichen Krankenversicherung

KZV Kassenzahnärztliche Vereinigung
LÄK Landesärztekammer
LFBG Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch
LogopG Gesetz über den Beruf des Logopäden
LSG Landessozialgericht
MBO Musterberufsordnung für die deutschen Ärztinnen und Ärzte
MedR Medizinrecht (Zeitschrift)
MDK Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
MGV Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung
MPG Gesetz über Medizinprodukte
MPhG Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie 

(Masseur- und Physiotherapeutengesetz)
m. w. N. mit weiteren Nachweisen
MüKo Münchener Kommentar
MVZ Medizinisches Versorgungszentrum
n. F. neue Fassung
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift – Rechtsprechungsreport
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht
NStZ-RR Neue Zeitschrift für Strafrecht – Rechtsprechungsreport
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NVwZ-RR Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht – Rechtsprechungsreport
NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZS Neue Zeitschrift für Sozialrecht
oHG Offene Handelsgesellschaft
PatG Patentgesetz
PartGG Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier Berufe
PharmR Pharma-Recht (Zeitschrift)
PKV Private Krankenversicherung
RGBl. Reichsgesetzblatt
RGSt Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen
RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RKEG Gesetz über die religiöse Kindererziehung
Rn. Randnummer
RL Richtlinie
RLV Regelleistungsvolumina
RSA Risikostrukturausgleich
RVA Reichsversicherungsamt
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Abkürzungsverzeichnis

RVO Reichsversicherungsordnung
s. siehe
S. Seite
SG Sozialgericht
SGB IV Sozialgesetzbuch Viertes Buch – Gemeinsame Vorschriften für die 

Sozialversicherung
SGB V Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – Die Gesetzliche Kranken versicherung
SGG Sozialgerichtsgesetz
Slg. Sammlung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
SozR Sozialrecht bearbeitet von den Richtern des Bundessozialgerichts 

(Loseblattsammlung)
SpiBuKK Spitzenverband Bund der Krankenkassen
st. Rspr. ständige Rechtsprechung
TFG Gesetz zur Regelung des Transfusionswesens
TPG Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen 

und Geweben
u. a. unter anderem
VAG Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen
VÄndG Gesetz zur Änderung des Vertragsarztrechts und anderer Gesetze 

(Vertragsarztrechtsänderungsgesetz)
VersR Zeitschrift für Versicherungsrecht, Haftungs- und Schadensrecht 

(Zeitschrift)
VGH Verwaltungsgerichtshof
vgl. vergleiche
VO Verordnung
Vorbem. Vorbemerkung
VSSR Vierteljahresschrift für Sozialrecht
VVG Gesetz über den Versicherungsvertrag
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
WHO World Health Organisation (Weltgesundheitsorganisation der 

Vereinten Nationen)
WRV Weimarer Reichsverfassung
WzS Wege zur Sozialversicherung (Zeitschrift)
ZESAR Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht
ZfF Zeitschrift für das Fürsorgewesen
ZfS Zentralblatt für Sozialversicherung, Sozialhilfe und Versorgung
ZMGR Zeitschrift für das gesamte Medizin- und Gesundheitsrecht
ZPO Zivilprozessordnung
ZSR Zeitschrift für Sozialreform
zzgl. zuzüglich
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Freuet euch, ihr Patienten,
Der Arzt ist euch ins Bett gelegt!

(Franz Kafka, Der Landarzt)

1. Kapitel: 
Einführung

Orientierungsfragen

�	 Was ist unter „Medizinrecht“ zu verstehen?
�	 Aus welchen Rechtsquellen lassen sich Regelungen zum Medizinrecht 

ableiten?
�	 Welche historischen Entwicklungslinien prägen das Medizinrecht?

A. Begriff des Medizinrechts

Das Medizinrecht hat sich in der letzten Dekade als eigenständiges Rechtsgebiet eta-
bliert. Die Auffassungen darüber, welche Materien ihm zuzuordnen sind, gehen 
jedoch weit auseinander. Eine exakte, feststehende Definition existiert nicht. Sie ist 
auch kaum möglich angesichts der Vielzahl der mit „Medizin“ verbundenen Personen 
und Tätigkeiten. Der Gehalt des Medizinrechts ist daher über die Beschreibung seines 
Gegenstands zu erschließen.

Der Begriff „Medizin“ evoziert zunächst das Bild des Arztes. Im Gesundheitswesen 
nimmt er eine zentrale Rolle ein: an ihn wendet sich der Kranke im Vertrauen auf sein 
umfassendes Wissen über den menschlichen Körper und in der Erwartung, Heilung, 
zumindest aber Linderung seiner Beschwerden zu finden. Dieses Vertrauen wie auch 
das unterschiedliche Wissen von Arzt und Patient machen die rechtliche Beziehung 
zwischen beiden zu einer besonderen. Das Recht muss klare Regeln aufstellen, wel-
chen Anforderungen ein Arzt gerecht werden muss und welche Erwartungen der Pati-
ent erfüllt sehen kann. In seiner Ausprägung als Arztrecht sucht das Medizinrecht 
diese Fragen zu beantworten.1 Dieses umfasst alle Normen, die die ärztliche Berufs-

1 Laufs/Kern/Rehborn, Handbuch des Arztrechts, 5. Auflage, München 2019 gilt insoweit als Stan-
dardwerk. Aus Sicht des Mediziners vgl. Dettmeyer, Medizin und Recht, Heidelberg 2006 sowie Ries/
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ausübung tangieren.2 Neben den Anforderungen an Ausbildung und Berechtigung 
zur Führung der Berufsbezeichnung „Arzt“ sind in diesem Kontext das Standesrecht 
und das Vertragsarztrecht relevant.

Diese Fragen berühren auch die Interessen des Patienten. Sie sind notwendig in 
Beziehung zum Arztrecht zu setzen: Verpflichtungen des Arztes begründen Ansprü-
che des Patienten, kann deren Verletzung für diesen doch erhebliche Folgen haben. 
Daher muss sich Medizinrecht mit dem Rechtsverhältnis zwischen Arzt und Patient 
auseinandersetzen.3 Von Bedeutung sind die vertraglichen Beziehungen – von deren 
Zustandekommen über die Rechtsnatur bis hin zu den dadurch begründeten Rechten 
und Pflichten – und die Konsequenzen aus Vertragsverletzungen. Jene sind Gegen-
stand des Arzthaftungsrechts, welches durch umfassendes Richterrecht geprägt ist.4 
Aber auch die strafrechtliche Relevanz ärztlichen Handelns ist von Bedeutung, bergen 
die Straftatbestände doch erhebliche Unsicherheit für die Ärzteschaft über die Zuläs-
sigkeit der von ihnen beabsichtigten Maßnahmen.5

Der Patient kann im Rahmen seiner Behandlung mit einer Vielzahl weiterer Leis-
tungserbringer in Berührung kommen. Verordnet ihm der Arzt die Einnahme von 
Medikamenten, verbindet sich damit die Klärung des Arzneimittelbegriffs ebenso wie 
die Rechtsregeln für pharmazeutische Unternehmen oder Apotheker. Nimmt der 
Patient Heil- oder Hilfsmittel in Anspruch, sind diese gegeneinander abzugrenzen. 
Das Berufsrecht der Erbringer und Hersteller dieser Leistungen ist ebenfalls tangiert. 
Bei schweren Erkrankungen wird der Patient regelmäßig im Krankenhaus behandelt. 
Wie das Krankenhauswesen insgesamt organisiert und finanziert wird, ist in diesem 
Zusammenhang ebenso relevant wie die Ausgestaltung der Arbeitsabläufe in den ein-
zelnen Einrichtungen. Für diese Leistungserbringer gelten wiederum Besonderheiten 
in ihrer rechtlichen Beziehung zum Patienten.

Schließlich und endlich stellt sich die Frage nach der Finanzierung all dieser 
Gesundheitsleistungen. Für die meisten Patienten – mehr als 90 % der Bevölkerung 
sind gesetzlich versichert – tragen die gesetzlichen Krankenkassen die Kostenlast. 
Die sozialrechtliche Einbettung der im Gesundheitswesen Tätigen ist daher zwingend, 
verbliebe diesen doch ohne die gesetzlich Versicherten nur ein geringes Tätigkeitsfeld.6

Schnieder/Althaus/Großbölting/Voß, Arztrecht, Heidelberg 2017.
2 Quaas/Zuck/Clemens, Medizinrecht, § 1, Rn. 4.
3 Diesen Fokus betonen Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Auflage, Berlin 2014.
4 Die umfassendste Darstellung findet sich bei Martis/Winkhart-Martis Arzthaftungsrecht Fallgrup-

penkommentar, 6. Auflage, Köln 2022; Geiß/Greiner, Arzthaftpflichtrecht, 8. Auflage, München 
2022; vgl. auch die grundlegende Monografie von Katzenmeier, Arzthaftung, Tübingen 2002.

5 Ulsenheimer/Gaede, Arztstrafrecht in der Praxis, 6. Auflage, Heidelberg 2020 behandelt diesen 
Aspekt umfassend.

6 Dieser Aspekt wird auch bei Quaas/Zuck/Clemens, Medizinrecht, München 2018 ausführlich 
behandelt.
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Der Gegenstand dieses Lehrbuchs lässt sich daher insoweit zusammenfassen, als 
unter Medizinrecht alle Rechtsfragen verstanden werden, die mit der Behandlung von 
Patienten7 zusammenhängen:

Beispiele

Wer ist in die Behandlung involviert? Was ist an den Patienten zu leisten? 
Wie und mit welchen Mitteln wird die Behandlung durchgeführt? Wer 
trägt die Kosten? Welche Folgen hat die medizinische Behandlung, 
namentlich wenn sie fehlschlägt?

Das Medizinrecht ist damit ein Querschnittsgebiet des Rechts. Es vereint öffentlich-
rechtliche sowie zivil- und strafrechtliche Aspekte und kann sich auch dem Einfluss 
des Europäischen Rechts nicht entziehen.8

Die mit dem Krankenversicherungsrecht verbundene sozialpolitische Dimension 
kann in diesem Buch allenfalls angedeutet werden.9 Gesundheitsreformen waren seit 
Bestehen der gesetzlichen Krankenversicherung auf der politischen Agenda. Sie wer-
den es auch bleiben, geht doch mit jedem Regierungswechsel eine neue Akzentset-
zung einher, die auf der Ebene der Gesetzgebung umzusetzen gesucht wird. Dies ist 
eine Besonderheit des Sozialrechts insgesamt: wie kaum ein anderes Rechtsgebiet ist 
dies von politischen Stimmungen und Zielsetzungen geprägt. Dies erklärt seinen ste-
tigen Wandel, wenngleich die Grundpfeiler regelmäßig unangetastet bleiben.

Organtransplantation und Transfusion werden ebenso wenig behandelt wie der 
Schutz vor Seuchen und ansteckenden Krankheiten. Gleiches gilt für biomedizinische 
und medizinethische Fragestellungen.10 Die Diskussion solcher spezieller medizi-
nisch-rechtlicher Probleme würde den Rahmen dieses Lehrbuchs sprengen.

 7 Igl/Welti, Gesundheitsrecht, 3. Auflage, München 2018 stellen unter dem Begriff „Gesundheits-
recht“ auf alle Rechtsgebiete, die das Ziel der Wiederherstellung der Gesundheit zum Gegenstand 
haben, ab; ebenda Rn. 2.

 8 Insbesondere im Hinblick auf die Einführung eines Fachanwalts Medizinrecht finden sich umfas-
sende Darstellungen nahezu aller involvierten Themen bei Ratzel/Luxenburger, Handbuch Medizin-
recht, 4. Auflage, Bonn 2020; Clausen/Schroeder-Printzen, Münchener Anwaltshandbuch Medizin-
recht, 3. Auflage, München 2020 sowie Wenzel, Handbuch des Fachanwalts Medizinrecht, 4. Auflage, 
Neuwied 2019.

 9 Ausführlich beispielsweise Opielka, Sozialpolitik. Grundlagen und vergleichende Perspektiven, Rein-
bek 2004.

10 Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Auflage, Berlin 2014 widmen sich auch diesen Themen tiefgrei-
fend.
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B. Rechtsquellen des Medizinrechts

So vielfältig wie die Definitionsansätze sind auch die Rechtsquellen des Medizin-
rechts.

Eines der wichtigsten völkerrechtlichen Instrumente ist der Internationale Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPwskR) der Vereinten Natio-
nen. In Art. 12 I des Pakts haben die Vertragsstaaten das „Recht eines jeden auf das 
für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit“ anerkannt. 
Dieses besteht freilich nicht in der negativen Dimension als Recht auf Freiheit von 
Krankheit. Ein solches Recht wäre nicht erfüllbar, da von Zufällen und unvorherseh-
baren Abläufen im menschlichen Organismus abhängig. Das im IPwskR verankerte 
Recht auf Gesundheit garantiert vielmehr die Freiheit, über seinen Körper und seine 
Gesundheit selbst und frei zu bestimmen. Dies schließt den Zugang zu einem funkti-
onierenden System der Gesundheitsfürsorge ebenso ein wie das Recht, von Misshand-
lungen, Humanexperimenten oder medizinischen Behandlungen gegen seinen Wil-
len verschont zu bleiben.11

Das Europäische Recht birgt eine Vielzahl von Regelungen mit gesundheitsrecht-
lichem Bezug. In Art. 151, 153 AEUV verpflichtet sich die EU, die Mitgliedstaaten 
bei der Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen zu unterstützen. Nach 
Art. 168 AEUV wird die Sicherstellung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus als 
Querschnittsaufgabe der Union verstanden.12 Die EU ergänzt daher die Politik der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf
	Q die Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung;
	Q die Bekämpfung, Erforschung und Verhütung von Krankheiten;
	Q die Gesundheitserziehung;
	Q die einheitliche Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für menschli-

che Organe und Substanzen und
	Q Maßnahmen im Veterinärwesen, die die Gesundheit berühren.

Auch die Grundfreiheiten – sei es das Recht auf Freizügigkeit (Art. 45 AEUV), aber 
auch die Dienstleistungs- (Art. 56 AEUV) oder Niederlassungsfreiheit (Art. 49 
AEUV) und die Freiheit des Warenverkehrs (Art. 34 AEUV) wirken sich auf das 
Gesundheitswesen aus, betreffen sie doch die Angehörigen der Heilberufe ebenso wie 
die Patienten. Diese sind berechtigt, medizinische Behandlungen im europäischen 

11 Ausführlich zu den sozialen Grundrechten aus dem IPwskR Bernsdorff, VSSR 2001, 1 (11); Jung, 
Das Recht auf Gesundheit, S. 64 f.

12 Eingehend Igl in Igl/Welti, Gesundheitsrecht, § 6, Rn. 1 ff.



B. Rechtsquellen des Medizinrechts

29

Ausland in Anspruch zu nehmen. Aber auch der Handel mit Arzneimitteln und 
Medizinproduktion innerhalb des Binnenmarktes ist gewährleistet.

Das Wettbewerbsrecht (Art. 101 ff. AEUV) wirkt sich insbesondere auf das Recht 
der gesetzlichen Krankenversicherung aus, die aufgrund der hohen Zahl gesetzlich 
versicherter Patienten ein gewisses „Nachfragemonopol“ auf dem Gesundheitsmarkt 
innehat. Instrumente wie der Risikostrukturausgleich in der Krankenversicherung 
oder die Bestimmung von Festbeträgen für Arzneimittel oder Hilfsmittel sind daher 
am Primärrecht zu würdigen.

Im Sekundärrecht besteht mit der VO 883/2004 über die Koordinierung der Sys-
teme der sozialen Sicherheit13 ein gewichtiges Instrument, um die Ausübung der Frei-
zügigkeit sozialrechtlich zu flankieren. Die Verordnung stellt sicher, dass niemand 
soziale Rechte einbüßt, wenn er die Grenzen seines Mitgliedstaats überschreitet. Sie 
ermöglicht die europaweite Inanspruchnahme von Leistungserbringern auf Kosten 
der gesetzlichen Krankenkassen.14

Zahlreiche Richtlinien beschäftigen sich mit Maßnahmen zum Gesundheitsschutz 
oder zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die namentlich im Arbeitszeitrecht 
unmittelbar dem Patientenschutz zugutekommen, da sie die Arbeitsbelastung der 
Krankenhausärzte beschränken.

Das Verfassungsrecht schützt mit der Achtung der Menschenwürde (Art. 1 I GG), 
der Handlungsfreiheit (Art. 2 I GG), dem Recht auf körperliche Unversehrtheit 
(Art. 2 II GG) und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 I i. V. m. 1 I GG) die 
Selbstbestimmung des Einzelnen, insbesondere auch als Patient. Aber auch die ande-
ren Grundrechte – sei es die Freiheit von Wissenschaft und Forschung (Art. 5 I GG) 
oder die Berufsfreiheit (Art. 12 I GG) – sowie das in Art. 20 I GG verankerte Sozi-
alstaatsprinzip waren und sind im medizinischen Sektor von fundamentaler Be -
deutung.15

Die zahllosen einfachgesetzlichen Normen, die medizinrechtliche Fragen berüh-
ren: das SGB V für die gesetzliche Krankenversicherung, das BGB für die zivilrecht-
lichen Beziehungen zwischen Patient und Leistungserbringer, das StGB für die straf-
rechtliche Bewertung ärztlichen Handelns, das AMG über den Verkehr mit 
Arzneimitteln etc. spiegeln die enorme Vielfalt dieses Rechtsgebiets wieder. Parallel zu 
den bundesrechtlichen Vorgaben erlassen die Länder Gesetze über die in ihre Zustän-
digkeit fallenden Materien, beispielsweise zur Krankenhausplanung oder zu den 

13 vom 29.4.2004, ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1 ff.
14 Ausführlich Eichenhofer, Sozialrecht der Europäischen Union, Rn. 848 ff.; Janda in jurisPK-SGB I, 

Art. 17 ff. VO 883/2004.
15 Im Einzelnen Quaas/Zuck/Clemens, Medizinrecht, § 2, Rn. 1 ff.; Welti in Igl/Welti, Gesundheits-

recht, § 10, Rn. 2 ff.


